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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.08.1994

Rechtssatz

Ein Einspruch nach § 49 Abs 1 VStG liegt nicht vor, wenn in einem Schreiben ...die Übertragung der Angelegenheit mit

sofortiger Wirkung an unseren Anwalt... bekanntgegeben wird. Daraus ist nämlich nicht erkennbar, daß die Behörde

Verfahrensschritte im Sinne des § 49 Abs 2 VStG unternehmen sollte.

Schlagworte

Straßenverkehrsordnung Verwaltungsstrafrecht

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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